
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fußballiade 2019 
20.-23. Juni in Landshut 

 Satzung für Projektausschreibung (Kulturprojekte) 
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1.  Allgemeine Voraussetzungen 
 
Kulturschaffende, Kreative unterschiedlicher Sparten und Schüler (aus Bayern) erhalten im 
Rahmen einer offiziellen Ausschreibung vom 15.02.2019 bis 30.04.2019 die Möglichkeit 
Projekte für das Rahmenprogramm zur Fußballiade 2019 in Landshut einzureichen. 
 
Eine Bewertungsgrundlage für Aufnahmen und Ablehnungen bildet dabei ein vorgegebenes 
konzeptuelles Grundraster (siehe „Inhaltliche Voraussetzungen), in das sich die externen 
Projekte einfügen lassen müssen. 
 
Die Projekte werden ausschließlich via E-Mail oder postalisch innerhalb des Zeitraumes vom 
15.02.2019 bis spätestens 30.04.2019 entgegengenommen (Poststempel) und bis 
spätestens 15.05.2019 von einer unabhängigen Jury bewertet. 
 
Bereits vor dem 15.02.2019 eingereichte Projekte werden ebenfalls einer Prüfung gemäß den 
Regeln dieser Satzung unterzogen.  
 
Die Bekanntgabe der Bewertungen durch die Jury erfolgt schriftlich bis spätestens 
15.05.2019.  
 

 
2.  Inhaltliche Voraussetzungen  
 
Die eingereichten Projekte haben folgendem Themenraster zu entsprechen: Fußball/ Bayern.  
 
Die Projekte müssen kulturellen oder sozialen Charakter haben, oder beides. 
  
Entscheidend für die Auswahl ist die inhaltliche und künstlerische Qualität der Projekte. 
 
Es werden keine bereits laufenden Projekte gefördert, sondern ausschließlich Projekte die im 
Laufe des Rahmenprogramms der Fußballiade (20.06.2019 – 23.06.2019) durchzuführen 
sind.  
 
Die Projekte müssen gemeinnützigen Charakter haben und dürfen nicht kommerziellen 
Zwecken dienen.  
 
Ein Rechtsanspruch auf eine Förderung besteht nicht.  
 
Die Höhe der Förderung wird von der Jury festgelegt und ist nicht verhandelbar.  
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3.  Formale Voraussetzungen  
 
3.1 Antragsteller: Projekte können sowohl von Einzelpersonen eingereicht werden, als auch 
von Schulen, Vereinen, Institutionen, oder sonstigen Gemeinschaften.  
 
3.2 Förderanträge können nur berücksichtigt werden, wenn folgende Punkte aus dem Antrag 
vollständig hervorgehen: 
 
3.3 Antragsform: 
 

• Die Anträge sind rechtzeitig via E-Mail an fussballiade@bfv.de oder per Post an die 
Postadresse des Fußballiade-Büros einzureichen:  
BFV Fußballiade gGmbH, „Haus des Fußballs“, Brienner Str. 50, 80333 München 

• Zu nennen sind Name/ Vorname/ Anschrift/  sonstige Kontaktdaten des 
Antragstellers/ der Antragssteller. 

• Anzahl der beteiligten Personen 
• Das Projekt muss einen schlüssigen Projektnamen tragen 
• Kurze inhaltliche Beschreibung der Projektidee  
• Die Projektbeschreibung darf eine (1) DinA4 Seite nicht überschreiten 
• Projektpräsentation in Audio, Video oder Bildform 
• Anträge werden nur in vollständiger Form berücksichtigt. 
• Die Projekte müssen qualitativ, sowie inhaltlich den vorgegebenen Richtlinien 

entsprechen.  
 


